
Geschäftsbedingungen für Pauschalarrangements 

des Hohenlohe + Schwäbisch Hall Tourismus e.V. 

 

 

1. Vertragsschluss 

Der Gast bietet dem Hohenlohe + Schwäbisch Hall Tourismus 

e.V. mit der Buchung, die mündlich, schriftlich, telefonisch, per 

Fax, per Email oder über das Internet erfolgen kann, den Ab-

schluss eines Reisevertrages verbindlich an. Grundlage des 

Angebotes sind die Reisebeschreibungen und –bedingungen  

(aus Prospekt, Gastgeberverzeichnis, Internet, o.ä.).  

 

Der Reisevertrag kommt mit der Buchungsbestätigung des Ho-

henlohe + Schwäbisch Hall Tourismus e.V. an den Gast zu-

stande. Nach Vertragsschluss erhält der Gast eine schriftliche 

Buchungsbestätigung und mit der Rechnung den Sicherungs-

schein durch den Hohenlohe + Schwäbisch Hall Tourismus e.V. 

postalisch zugesandt. 

 

Die Anmeldung erfolgt durch den Gast auch für alle in der An-

meldung mitaufgeführten Teilnehmer, für deren Vertragsver-

pflichtungen der Gast wie für seine eigenen Verpflichtungen 

einsteht. Der Gast versichert, für die mitangemeldeten Teil-

nehmer bevollmächtigt und vertretungsberechtigt zu sein und 

erkennt für alle Teilnehmer die Reisebedingungen an.  

 

2. Zahlungsbedingungen 

Bei Buchungen bis 160,00 € pro Person ist der Gesamtbetrag 

aus Gründen der arbeitstechnischen Abwicklung innerhalb von 

acht Tagen nach Erhalt der Buchungsbestätigung zur Zahlung 

fällig. Bei Buchungen über 160,00 € ist eine Anzahlung von 

110,00 € pro Person innerhalb von acht Tagen nach Erhalt der 

Buchungsbestätigung zu zahlen, der Rest vier Wochen vor Rei-

sebeginn.  

 

3. Reiserücktritt 

Der Gast kann jederzeit vor Reisebeginn von der Reise zurück-

treten. Maßgeblich ist der Eingang der Rücktrittserklärung beim 

Hohenlohe + Schwäbisch Hall Tourismus e.V..  

Tritt der Gast vom Reisevertrag zurück oder tritt er die Reise 

nicht an, so kann der Hohenlohe + Schwäbisch Hall Tourismus 

e.V. Ersatz für die getroffenen Reisevorkehrungen und für seine 

Aufwendungen verlangen. Je nach Datum des Zugangs einer 

Rücktrittserklärung können berechnet werden: 

 bis zum 31. Tag vor Reiseantritt 25,00 € Stornierungsge-

bühr 

 bis zum 14. Tag vor Reiseantritt 20% 

 bis zum 7. Tag vor Reiseantritt 40%, danach 50% des Rei-

sepreises 

 bei Rücktritt 1 Tag vor Anreise 80% des Reisepreises 

 

Anstatt einer pauschalen Entschädigung kann der Hohenlohe + 

Schwäbisch Hall Tourismus e.V. die konkret entstandenen Kos-

ten entsprechend den gesetzlichen Bedingungen als Schaden 

geltend machen. Er ist in diesem Fall verpflichtet, dem Gast 

seine Aufwendungen im Einzelnen zu beziffern und zu belegen. 

 

4. Umbuchungen 

Werden auf Wunsch des Gastes nach der Buchung der Reise 

Änderungen hinsichtlich des Reisetermins, der Unterkunft oder 

der Verpflegungsart oder gebuchter Zusatzleistungen vorge-

nommen (Umbuchung), kann der Hohenlohe + Schwäbisch Hall 

Tourismus e.V. eine Umbuchungsgebühr in Höhe von 15,00 € 

pro Änderungsvorgang erheben. 

 

5. Nicht in Anspruch genommene Leistungen 

Nimmt der Gast einzelne Reiseleistungen infolge vorzeitiger 

Rückreise oder aus sonstigen zwingenden Gründen nicht in 

Anspruch, kann eine Rückzahlung an den Gast nur dann erfol-

gen, wenn die Leistungsträger die ersparten Aufwendungen 

dem Hohenlohe + Schwäbisch Hall Tourismus e. V. tatsächlich 

erstatten. Der Hohenlohe + Schwäbisch Hall Tourismus e.V. 

kann eine Bearbeitungsebühr in Höhe von 15,00 € pro Ände-

rungsvorgang erheben.  

 

6. Rücktritt und Kündigung durch den Reiseveranstalter 

Der Hohenlohe + Schwäbisch Hall Tourismus e.V. kann bei  

Nichterreichen der in der Angebots- und Leistungsbeschreibung 

 

 

 

angegebenen Mindestteilnehmerzahl durch schriftliche Erklä-

rung vom Reisevertrag zurücktreten. Der Hohenlohe+ Schwä-

bisch Hall Tourismus e.V. ist verpflichtet, dem Reisegast ge-

genüber die Absage der Reise unverzüglich zu erklären. Ein 

Rücktritt  später als eine Woche vor Anreisebeginn ist nicht zu-

lässig. 

 

7. Haftung 

Die vertragliche Haftung des Hohenlohe + Schwäbisch Hall 

Tourismus e.V. beschränkt sich für Schäden, die nicht Körper-

schäden sind, gemäß § 651 h BGB auf den dreifachen Reise-

preis, soweit ein Schaden des Gastes weder vorsätzlich noch 

grob fahrlässig herbeigeführt wurde.  

 

Der Hohenlohe + Schwäbisch Hall Tourismus e.V. haftet nicht 

für Leistungsstörungen im Zusammenhang mit Leistungen, die 

bei der Buchung des Arrangements oder während des Aufent-

halts als Fremdleistungen lediglich vermittelt werden und die in 

der Prospektausschreibung, der Buchungsbestätigung oder vor 

Ort ausdrücklich als vermittelte Fremdleistungen eindeutig 

kenntlich gemacht wurden (z.B. Sportveranstaltungen, Ausflü-

ge, Theaterbesuche, usw.).  

 

Unerhebliche Abweichungen vom vereinbarten Inhalt des Rei-

severtrages, die den Gesamtzuschnitt der Reise nicht beein-

trächtigen, bleiben dem Reiseveranstalter vorbehalten.  

 

Ansprüche wegen Nichterbringung oder nicht vertragsgemäßer 

Erbringung von Leistungen müssen innerhalb eines Monats 

nach vertraglich vorgesehener Beendigung der Reise gegen-

über dem Hohenlohe+Schwäbisch Hall Tourismus e.V. geltend 

gemacht werden. Die Ansprüche des Kunden verjähren nach 

einem Jahr ab dem vertraglich vorgesehenen Belegungsende.  

 

8. Datenschutz 

Die vom Kunden angegebenen Daten werden für die Ge-

schäftsabwicklung und die Pflege der Kundenbeziehung ge-

speichert. Die Daten von Online-Bestellungen oder Anfragen 

können vom Kunden jeweils nach Versendung ausgedruckt 

werden. Die Daten werden nicht an Dritte weitergegeben. Der 

Nutzung der Daten zu statistischen Zwecken und Werbezwe-

cken durch den Hohenlohe + Schwäbisch Hall Tourismus e.V. 

kann jederzeit durch formlose Mitteilung widersprochen werden.  

 

9. Schlussbestimmungen 

Bei Rad-Pauschalangeboten sind in den „Allgemeinen Tipps 

und ergänzende Hinweise für Radtouren“ weitere Informationen 

enthalten. Für Warenlieferungen bestehen andere Geschäfts-

bedingungen. Ergänzend zur Anwendung kommen bei Bu-

chungen über das Internet die „Geschäftsbedingungen für Onli-

ne-Buchungen“. 

Der Abschluss einer Reise-Rücktrittskosten-Versicherung wird 

empfohlen. 

 

Es gilt das Recht der Bundesrepublik Deutschland. Ausschließ-

licher Gerichtsstand ist der Sitz des Hohenlohe + Schwäbisch 

Hall Tourismus e.V.. 

 

Sollten einzelne Bestimmungen des Vertrages oder der Allge-

meinen Geschäftsbedingungen ganz oder teilweise unwirksam 

sein oder werden oder sollte sich hierin eine Lücke befinden, so 

wird hierdurch die Gültigkeit der übrigen Bestimmungen nicht 

berührt. 

 

 

Reiseveranstalter: 

Hohenlohe + Schwäbisch Hall Tourismus e.V. 

Münzstraße 1 

74523 Schwäbisch Hall  

Geschäftsführer: Werner Schmidt 

Vereinsregister: Amtsgericht Schwäbisch Hall VR 715 

Steuernummer: 84062/02548 

Telefon: 0791/755-7444 

Fax: 0791/755-7447 

E-Mail: info@hs-tourismus.de 

mailto:info@hs-tourismus.de 

